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pflegen . Er hat nur einen Gesichtspunkt, das ist der Gegensatz der
Testamente . Etwas anderes bekümmert ihn nicht . Sein einseitiger
Freiheitseiser , seine rein theologische Betrachtungsweise, bedenkt nicht
die praktischen Konsequenzen und überlegt nicht , daß es mit der
Proklamation des Grundsatzes der völligen Freiheit noch nicht getan
ist . Der Mißbrauch , der mit seinen Prinzipien getrieben wurde ,
wurde nur dadurch möglich , daß Toccejus seine Lätze vorwiegend
negativ formulierte . «

d ) Sündenvergebungim Mten Testament .
Die Ausführungen über den Sabbat zeigen , daß Toccejus alles

Gewicht legt aus die im Neuen Testament geschenkte Vollendung. Die
Zeit des Alten Testaments ist die Zeit des Durstes und der Knecht¬
schaft . Die wahre Ruhe : der Friede des Gewissens ist noch nicht da .
Erst Thristus ist der Vollender . Der Sabbat hat tqpologische Be¬
deutung , er weist hin auf das Kommende . Erst Thristus schenkt die
volle Reinigung des Gewissens , lvenn die Thristenheit dem Sabbat¬
gebot unveränderte Geltung zuschreibt , so übt sie religiösen Ana¬
chronismus und bekleidet sich mit einem Requisit , das der symbolische
Ausdruck der Unvollkommenheit jener alttestamentlichen Ökonomie ist .

Folgerichtig wird die Diskussion hier fortgesetzt : haben denn die
Väter wirklich einen unvollkommenen Heilsstand? Bedeutet nicht die
ewige Bürgschaft Thristi auch für sie eine absolute Gabe ? hatten
sie denn nicht Vergebung der Sünden und Rechtfertigung? Toccejus
hatte sich bereits in der Hauptschrist zu Tloppenburgs Meinung be¬
kannt / ) daß die Väter wohl paresis hatten , daß dagegen die Aphesis ,
die wirkliche , vollkommene Vergebung und Versöhnung , erst im Neuen
Testamente vorhanden sei . Dies Thema griff voetius 1665 auf .
Seine Disputationen veranlaßten Toccejus zu der Schrift von 1665 :
„ Norek tXedoekim , utilitas ciistinctionis duorum vocabulorum serip -
tui -as paresis et apkssis " . hieraus antwortete voet ( 1666 ^ 67 )
mit neuen Disputationen über die Rechtfertigung . ^) Toccejus hat
sie nicht mehr beantwortet . Am 9 . November 1669 schloß er die
Augen für immer . Ts war der letzte theologische Kamps , der ihn
hienieden bewegte .

' ) Z 339 . wie wir sahen , begegnete diese Anschauung aber bereits an¬
deutungsweise bei Bullinger und dann bei L . Trocius deutlich .

2) G . voetius , Zslsc -t . vispp . V , p . 303 ff .



Schon der Anfang der Schrift Morch ' ) markiert eindrücklich den
verschiedenen Ausgangspunkt der beiden Richtungen . Toccejus be¬
schreibt da die irrigen Meinungen der Juden , Sozinianer und Römischen
über die Rechtfertigung. Dabei interessiert uns besonders , was er
über die Juden äußert . Sie sagen , es hänge allein ab von der
göttlichen Willensmeinung , unter welchen Bedingungen er den Menschen
gerecht sprechen und ihm die Sünde erlassen wollet ) Es habe Gott
gefallen , Israel Vorschriften zu geben , Wenn ., es die erfülle , sei es
gerecht . Diese Vorschriften seien vor allem das Gebot der Bekehrung ,
die guten Werke und die Darbringung der Opfer für die Sünden .
Durch sie gewinne der Mensch das Recht aus das ewige Leben und
sei so nach dem Gesetz gerecht . Gott verlange vom Menschen , dies zu
glauben . Das sei der jüdische Glaubensbegriff . Nun führt er aber
weiter aus : die Sozinianer haben dies mit den Juden gemein , daß
sie sagen , Gott vergebe Sünden unter der ihm beliebenden Bedingung ,
hier gelte nur das göttliche placitum / ) Durch dies Willkürgefallen
Gottes komme aber die Rechtfertigung des Sünders nicht schriftgemäß
zu ihrem Recht . Das , was Toccejus dem Gegner jedesmal nachweist ,
ist ja immer wieder der judaistisch -römische Sauerteig . Ruch hier ist
sein Rerngedanke der , daß die voetianische Anschauung , nach der die
Väter Kraft der ewigen Bürgschaft vollkommene Vergebung der Sünden
hatten , diese Bürgschaft in eine judaistische Willkürhandlung ver »
derbe / ) Nur die Erkenntnis von der notwendigen Darstellung und
deutlichen , feierlichen Erweisung der Gerechtigkeit Gottes im Blute
Ehristi schützt vor solcher verkehrung der Bürgschaft in einen Willkür¬
akt Gottes .

Er knüpft an Römer 3 , 25 und hebr . 10 , 18 an . hier werde
deutlich die im Riten Testament waltende paresis von der im Gpfer
Ehristi kundwerdenden Rphesis unterschieden . Das erste bedeute ein
Übersehen der Sünden im Blick auf das kommende k^ am^ tov durch
den Mittler , dessen Vorbild im Tempel zu schauen war . Das in
Kanaan gegebene Pfand und viele andere Rbschattungen übten den
Glauben im Blick auf das kommende Heil . Rber noch stand die

' ) klaren Z 7 ff . , vgl . zum Folgenden auch bes . La 51 § 11 .
' ) Vazu Sa 69 Z 26 . -) Norsk § 9 f .
' ) Bei voetius fällt der hauptnachdruck auf die sponsio prasstita Okristi ,

der Gegensatz ist die satiskaetio aetu consummata . Die erstere ist „ in Mllicio
ciivino vers st aetu coZnita st eonsicisrata " , vgl . bes . Lslset . Oispp . V , p .
346 f . 331 .
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wahre Vergebung aus / ) Es blieb doch immer die Erinnerung an
die Sünden . Das Gewissen kam nie ganz zur Ruhe . Der Schuld¬
brief war noch nicht zerrissen . Das Gesetz erinnerte nach Gottes
Willen auch die verheißungsgläubigen immer wieder an die Anklage ,
die noch nicht aus dem Wege geräumt war . Mit seinem Druck
lastete es auf den Vätern / ) Freilich galt auch ihnen die Bürgschaft / )
Aber ihre Wirkung war eine Nichtanrechnung der Sünde . Die paresis
ist einer aeoeptilatio gratuita zu vergleichen / ) einer kiäeMssio : der
Bürge hat sich zwar hastbar gemacht für den Schuldner , jedoch ist
die wirksame Lösung und Abzahlung noch nicht eingetreten / )

Aus dem bloßen Übersehen und Nichtbestrasen wird erst durch
die Ausführung des Gpsers Christi ein vollkommener Erlaß . Erst
die offenkundige Erweisung der Gerechtigkeit Gottes im Blute seines
Sohnes läßt es kommen zu einer vollgültigen Erlösung und bringt
die Anrechnung des Gehorsams Thristi für die Gläubigen . Nun sind
alle Tieropser , die eine ausreichende Sühne nicht herbeiführen konnten ,
überholt und erfüllt / )

Für die Gegner bedeutet diese Anschauung eine Schwächung und
Entleerung der Bürgschaft . Diese schließt schon die absolute Genug¬
tuung ein . Ghne Vorbehalt , nicht nur in vorläufigem Eintreten
nimmt der Gottessohn schon in der ewigen Vorzeit die Schuld und
Anklage der Erwählten auf sich . Freilich muß die göttliche Ver¬
heißung ausgeführt werden im Versöhnungstod . Aber wo die bereits
in der Bürgschaft ganz enthaltene Versöhnungsgnade in der alt -
testamentlichen Geschichte wirksam wird , da schenkt sie eine vollendete
Gabe . ' )

Gerade hier kommt so recht zum Ausdruck , daß sich Toccejus
von den anderen unterscheidet durch den neuerschlossenenSinn für

-) Z 35 . ' ) La 35 § 2 . 6 . 36 § 1 . 5 . «) La 69 § 25 .
^ eLsptilatio ist im römischen Recht der Erlaß einer Schuld in Form eines

auf vorgängige Frage des Schuldners mündlich abgelegten Empfangsbekenntnisses ,
wobei also die nicht wirklich erfolgte Erfüllung der (Obligation
als erfolgt dargestellt wird . Scheurl , Institutionen , S . 249 .

°) Über den Begriff der sponsio und kiäöjussio vgl . bes . ? rk . Lpk . p . 116 .
°) Uoi -ök Z 43 . 47 . 50 . 76 . 68 . 69 . 88 .
' ) Alorsti Z 108 . Über diesen Gegensatz in der Kuffassung der sponsio vgl .

petr . van Ma st richt , l 'ksorstioo -vrsLtiea ttisoloZis . Lci . 1715 , p . 462 . In
seinem Referat werden aber die Linien noch schärfer durchgezogen , die Disputationen
aus der Schule des voetius isolieren die sponsio noch nicht dermaßen gegen die
Geschichte .
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das , was Heilsgeschichteist . Er weist es ab , daß man sich beruhigen
könne bei einer rein dogmatistischenFassung des vorzeitlichen Dekrets .
Ganzes heil wird das heil erst durch die geschichtlicheTat des
Mittlers . Und zwar genügt darum die Bürgschaft allein nicht zur
ganzen Vergebung , weil erst ihre Überführung in die Geschichte den
Tatbestand der Gerechtigkeit Gottes erweist / ) In einer Vergebung
ohne ersolgtes Ureuzesopser kommt die Heiligkeit und Gerechtigkeit
Gottes nicht genügend zur Geltung . Der innertrinitarische Vertrag
ist zwar etwas in sich Ganzes und schließt alles ein , aber doch wird
er ohne die geschichtliche Erlösungstat nicht vollendet . Es gäbe keinen
Vertrag , wenn es nicht eine nachfolgende Heilsgeschichtegäbe . Es
gibt keine ganze Auswirkung jener heiligen Abmachung ohne voll¬
endete Erlösungstat . Durch nichts hat sich Toccejus so als selbständiger
Bearbeiter der reformierten Tradition , als Vertreter einer Theologie
der Heilsgeschichteausgewiesen, als durch die Entscheidungen in diesem
letzten literarischen Kampf . Was die scholastischen Gegner von Toccejus
unterscheidet , ist ein starker Überrest platonischen Denkens : die „ Idee "
macht gleichgültig gegen die Geschichte , lvas Toccejus auszeichnet ,
ist sein an der Schrift geschulter Sinn für die erst im Geschehen
greisbare Gffenbarung Gottes .

Drittes Kapitel .

Zur Beurteilung der Föderaltheologie des Coccejus .
Toccejus hat die Anregungen eines Bullinger , Glevianus , Martini

und Tloppenburg , bei denen allen der Zug zu einer Bundesdogmatik
zu finden ist , ausgenommen , und zum ersten Male ein großes , ein¬
heitlich durchgeführtes System gegeben , das den ganzen dogmatischen
Stoff föderalistisch verarbeitet . Die Veranstaltung und Zueignung
des heiles , seine ganze Geschichte von der Ewigkeit her bis hinein
in die Vollendung wird hier entwickelt unter dem Gesichtspunkt des
Bundes und Testaments / ) von dem überaus reichen biblischen

' ) Norsd ß 72 . 100 vgl . La 35 § 6 . Dazu viestel , I .f .d .TH . 1865 , S . 250 .
-) 3u diesem Kapitel vgl . Viestel , Gesch . d . K . T . , S . 527 ff . , I .f .d .TH . 1865 ,

5 . 209 — 276 , Saß , Gesch . d . vrot . Vogmatik , II , 5 . 253 —285 , K . Ritschl , Gesch .
d . Pietismus , I , 5 . 137 , v . d . Flier , Ioh . Toccejus , p . 109 ff . , E . F . tt . Müller ,
RT . - , IV , 5 . 189 ff .
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